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Sachverhalt und Antrge 

I. Die am 11. Dezember 1980 angemeldete europäische Patentan-

meldung 80 107 819.7, fUr die die Prioritt einer frUheren 

Anmeldung vom 21. Dezember 1979 in Anspruch genonneri wird, 

ist von der Prüfungsabteilung 074 durch Entscheidung vom 

2. März 1983 zurUckgewiesen worden. 

Der Entscheidung lagen die am 14. April 1982 eingegangenen 

PatentansprUche zugrunde. 

II. In der Entscheidung fUhrt die PrUfungsabteilung aus, der Ge-

genstand des Anspruchs 1 beruhe nicht auf einer erfinderi-

schen Tätigkeit. Sie begrUndet ihre Auffassung unter Hinweis 

auf die britische Patentschrift 260 066 und die deutsche 

Offenlegungsschrift 1 551 552. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 30. April 1983 

unter gleichzeitiger Zahiung der GebUhr Beschwerde eingelegt. 

Die BeschwerdebegrUndung ist ebenfalls am 30. April 1983 em-

gegangen. 

Die Anmelderin beantragt, die angefochtene Entscheidung in 

vollem Umfang aufzuheben und dem weiteren Verfahren den mit 

der BeschwerdebegrUndung vorgeiegten Patentanspruch zugrunde 

zu legen sowie die RUckzahlung der BeschwerdegebUhr anzuord-

nen. 

Der Patentanspruch lautet wie folgt: 

. . . / . . . 
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"Ringspa1t-RohrbUnde1-Wärmeaustauscher, bestehend aus zwei 

Kesseihauberi, einem zylindrischeri Teil aus einem gro3en 

Segment und mindestens einem kleinen Segment mit ebenen Bäden 

und diese Böden miteinander verbindenden Wärrneaustauschrohren 

und darin befindlichen Verdrängerrohren, dadurch gekennzeich-

net, dai3 die Verdràngerrohre an einem Ende geschlossen und 

mit dem anderen Ende in einem ebenen Boden befestigt sind, 

der sich im Abstand entsprechend der Höhe eines kleinen Seg-

ments vom nàchstliegenden Boden des grol3en Wärmetauscher-Seg-

ments befindet, und daB sich in den Verdrärigerrohren zusätz-

lich Innenrobre befinden, die in einern ebenen Boden befestigt 

sind, weicher durch ein Wärmetauscher-Segrnment von dem die 

Verdrängerrohre tragenden Boden getrennt ist." 

Die Armielderin 1st der Auffassung, fUr den Facbmann babe es 

nicht nahegelegen, ein durch die deutsche Offenlegungsschrift 

1 551 552 bekanntgewordenes Mer)cra1 auf den Gegenstand der 

britischen Patentschrift 260 066 zu Ubertragen. 

IV. In einem Bescheid vom 14. November 1983 hat der Berichter-

statter noch auf die in Recherchenbericht aufgefUhrte deut-

sche Of fenlegungsschrift 2 155 481 verwiesen und dargelegt, 

aus weichen GrUnden der Gegenstand des Patentanspruchs in 

Kenntnis der britischen Patentschrift 260 066 und dieser Ver-

öffentlichung nahegelegen babe. 

V. Auf diesen Bescheid hat die Anmelderin mit Schreiben vom 

2. Mäirz 1984 geantwortet. 
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Entscheidungsgrtinde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zu1ssig. 

2. In ihrer Erwiderung auf den Bescheid vom 14. November 1983 

fUhrt die Arznelderin aus, sie habe ihre Argumente zur Patent-

fähigkeit des Anineldungsgegenstandes in der BeschwerdebegrUn-

dung niedergelegt; weitere Argumente könne sie nicht vortra-

gen. 

3. In der BeschwerdebegrUndung sind zwar die GrUnde aufgefUhrt, 

die nach Auffassung der Armielderin dagegen sprechen, daB der 

Gegenstand des Patentanspruchs durch die britische Patent-

sährift 260 066 in Verbindung mit der deutschen Offenlegungs-

schrift 1 551 552 nahegelegt sei. AusfUhrungen dartiber, ob 

der Gegenstand des Anspruchs auch dann noch als auf einer er-

finderischen Thtigkeit beruhend angesehen werden kann, wenn 

auch die zi.mi Stand der Technik gehbrende deutsche Offenle-

gungsschrift 2 155 481 berUcksichtigt wird, enthält die Be-

schwerdebegrUndung jedoch nicht. 

Die Erwiderung der Anmelderin vom 2. Mãirz 1984 gibt der Kam-

mer daher keinen Anlai3 zu einer Xnderung des un Bescheid vom 

14. November 1983 eingenomznenen Standpunkts, daB es keiner 

erfinderischen Tàitigkeit bedurft habe, urn aufgrund der durch 

die britische Patentschrift 260 066 und die deutsche Of fen-

legungsschrift 2' 155 481 vermittelten Lehren zum Gegenstand 

des Patentanspruchs zu gelangen. 

4. Der Patentanspruch 1st deshaib nicht gewährbar. 

5. Da der Beschwerde nicht stattgegeben wird, kann auch der von 

der Anmelderin nicht begrtindete Antrag auf RUckzahlung der 

BeschwerdegebUhr keinen Erfoig haben. 



Entscheidurigsforrnel 

Aus den vorstehenden Grtinden 

wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde und der Antrag auf RUckzahlung der Beschwerde-

gebUhr werden zurtickgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzend.e: 

J. Rückerl 	 G. Andersson 


